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Stadt Aarburg 

Infrastruktur Sicherheit 

 

Städtchen 37 

Postfach 32 

4663 Aarburg 

 

062 787 14 74 

infrasicherheit@aarburg.ch 
www.aarburg.ch 

Gesuch für die Benutzung von Lautsprechern, Megafonen und 
anderen Verstärkeranlagen 
 

Veranstalter 

    Privatperson     Firma      Verein   

Name / Vorname  

Firma / Verein  

Rechnungsadresse  

Telefon  

E-Mail  

Art des Anlasses  

Datum  

Uhrzeit (von/bis)  

Örtlichkeit (Adresse)  

Benutzung von    Lautsprecher   Megafon   Verstärkeranlage 

 

Verantwortliche Person 

Name / Vorname       Identisch mit Veranstalter 

Adresse  

Wohnort  

Telefon  

E-Mail 
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Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch n icht-ionisierende 
Strahlung und Schall (V-NISSG) 
Die gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor 
Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (V-NISSG), die den Schutz des 
Publikums an Veranstaltungen vor gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen regelt, sind durch 
den Veranstalter einzuhalten. 
 
Weiterführende Informationen: (Links BAG / Kanton Aargau) 
 
Das Formular "Meldung für Veranstaltungen über 93 dB(A)" gemäss Verordnung zum Bundesgesetz 
über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall muss mindestens 14 
Tage vor dem Anlass beim Bereich Infrasicherheit Aarburg eingereicht werden, wenn dieser Wert an 
der Veranstaltung überschritten wird. 

Polizeireglement 

Die Benützung von Lautsprechern, Megafonen und anderen Verstärkeranlagen auf öffentlichem Grund, 
oder wenn sie ab privatem Grund in selber Weise auf den öffentlichen Grund wirken, ist nur mit 
Bewilligung gestattet (§13 Abs. 4 PolR). 

SUISA 

Veranstaltungen mit Musik- und Filmvorführungen sind der SUISA zu melden. Die Anmeldung erfolgt 
durch den Veranstalter direkt bei der SUISA. Informationen und das Meldeformular sind unter folgen-
dem Link abrufbar. 

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und die 
Bestimmungen der V-NISSG gelesen und verstanden wurden. 

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift 

 

 
Das Formular ist vollständig ausgefüllt, unterschrieben und mit den nötigen Beilagen einzureichen an: 

 

Stadt Aarburg 

Infrastruktur Sicherheit oder infrasicherheit@aarburg.ch 

Städtchen 37 

4663 Aarburg 

 

Entscheid Stadt Aarburg 

    bewilligt     nicht bewilligt 

Begründung:   _____________________________________________________________ 

                     _____________________________________________________________ 

                     _____________________________________________________________ 

                     _____________________________________________________________ 

 

4663 Aarburg Unterschrift 
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